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Im Focus
BayVGH: Einbau von Funkwasserzählern zulässig 
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) hat die Beschwerde von zwei Wohnungsinhabern zurückgewiesen, die mit 
 einem Eilantrag den geplanten Einbau eines Funkwasserzählers in ihrem Wohnhaus verhindern wollten. Mit Beschluss vom 
07.03.2022 – 4 CS 21.2254 entschied der VGH, dass eine Verpflichtung des Grundstückseigentümers besteht, den Beauftragten 
des Wasserversorgers den Zutritt zu allen der Wasserversorgung dienenden Einrichtungen zu gestatten. Es bestätigte, dass der 
Einsatz von elektronischen Wasserzählern mit Funkmodul nicht gegen höherrangiges Recht verstoße. Insbesondere liege darin 
kein unzulässiger Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, auch ergäben sich daraus nach derzeitigem 
Kenntnisstand keine Gesundheitsgefahren für die Bewohner. Das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung werde durch Funk -
wasserzähler deutlich weniger beeinträchtigt als durch das Betreten der Wohnung zum Zwecke der Ablesung.  
Die Antragsteller, ein Ehepaar aus dem Landkreis Bamberg, wurden im Mai 2021 unter Anordnung des Sofortvollzugs dazu ver-
pflichtet, einem Beauftragten des kommunalen Wasserversorgungsunternehmens Zugang zu ihrer Wohnung zu gewähren, damit 
er den bisherigen analogen Wasserzähler überprüfen und ggf. gegen einen digitalen Zähler mit Funkfunktion austauschen konnte. 
Hiergegen wandten sich die Antragsteller mit einem Eilantrag und machten geltend, gegen den Betrieb von Funkwasserzählern 
bestünden datenschutzrechtliche und gesundheitliche Bedenken. Nach Ablehnung des Eilantrags durch das Verwaltungsgericht 
erhoben die Antragsteller Beschwerde zum BayVGH. 
Das Gericht folgte dem Antrag nicht. Die Versorgung mit Trinkwasser und die Messung des Verbrauchs mittels Wasserzähler sei 
eine zur Daseinsvorsorge gehörende gemeindliche Pflichtaufgabe und diene dem öffentlichen Interesse. Die Verarbeitung der 
 Daten stelle keinen so schweren Rechtseingriff dar, dass bei einer Gesamtabwägung das Interesse des öffentlichen Wasser -
versorgers an der Nutzung der Funkwasserzähler zurückstehen müsse. Der Einsatz von Funkwasserzählern könne im Hinblick auf 
das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung sogar als eine besonders schonende Art der Datenerfassung angesehen 
 werden, weil er das Betreten von privaten Räumen entbehrlich mache. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entstünden durch den 
Betrieb von Funkwasserzählern auch keine unzumutbaren Gesundheitsgefahren, weil die Strahlenleistung im Vergleich zu einem 
Handy um ein Vielfaches niedriger sei und die Funkwasserzähler in der Regel nicht in unmittelbarer Nähe zu den Bewohnern, 
 sondern im Keller an der zentralen Hauswasserzuleitung angebracht würden.                                                            > DokNr. 22006453 

Steuerermäßigung für mehrjährige Überstundenvergütungen 
Mit Urteil vom 02.12.2021 – VI R 23/19 hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass nachgezahlte Überstundenvergütun-
gen, die für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten veranlagungszeitraumübergreifend geleistet werden, mit einem ermäßig-
ten Steuersatz zu besteuern sind. Zur Begründung führte es aus: Mit steigendem Einkommen erhöhe sich die Einkommensteuer 
progressiv. Würden Vergütungen für eine mehrjährige Tätigkeit nicht laufend, sondern in einer Summe ausgezahlt, führe der 
 Progressionseffekt zu einer vom Gesetzgeber nicht gewollten Steuer(mehr)belastung. Um die progressive Wirkung des Ein -
kommensteuertarifs bei Lohnnachzahlungen zu mildern, sehe das Gesetz eine Besteuerung mit einem ermäßigten Steuersatz vor. 
Voraussetzung sei allerdings, dass die Nachzahlung sich auf die Vergütung für eine Tätigkeit bezieht, die sich über mindestens zwei 
Veranlagungszeiträume erstreckt und einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten umfasst. 
Im Streitfall hatte der Kläger über drei Jahre lang in erheblichem Umfang Überstunden geleistet. Erst im vierten Jahr wurden dem 
Kläger die Überstunden in einer Summe vergütet. Das Finanzamt unterwarf die Überstundenvergütung dem normalen Ein -
kommensteuertarif. Der BFH folgte indes dem Antrag des Klägers und wendete auf den Nachzahlungsbetrag den ermäßigten 
Steuertarif an. Das Gericht stellte klar, dass die Ermäßigung nicht nur auf die Nachzahlung von Festlohnbestandteilen, sondern 
auch auf Nachzahlungen von variablen Lohnbestandteilen – hier in Form der Überstundenvergütungen – Anwendung findet. Hier 
wie dort sei allein entscheidend, ob die nachgezahlte Vergütung für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten veranlagungs -
zeitraumübergreifend geleistet worden ist.                                                                                                                             > DokNr. 22006454 
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